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Unser Kontakt: Vereinbarung § 382 sowie § 376 

SGB V / Anbindung und Finanzierung TI-Struktur 

  

 

Sehr geehrte Frau Dr. Pfeiffer, 
 

erlauben Sie mir, dass ich an unser Gespräch am Rande des Winterfestes der DGUV am 17. 

Januar anknüpfe. Wir hatten damals über die Anbindung der Betriebsärzte an die Telematik-

Infrastruktur (TI) sowie die dazu notwendige Finanzierung gesprochen. 
 

Mitte Dezember hat der Deutsche Bundestag das Digitalgesetz (DigiG) verabschiedet, das 

sowohl den Anschluss an die TI als auch den Zugriff von Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 

auf die elektronische Patientenakte (ePA) regelt. Entsprechend § 382a in Verbindung mit § 376 

SGB V sind dann sowohl die Kosten der aufgrund von Anforderungen nach diesem Gesetz 

erforderlichen Ausstattung zu ersetzen, die den Leistungserbringern in der Festlegungs-, 

Erprobungs- und Einführungsphase der TI entstehen, als auch die erforderlichen Betriebskosten, 

mit denen die Leistungserbringer im laufenden Betrieb der TI konfrontiert sind. 
 

Entsprechend § 382a, Abs. 2, möchten wir Ihnen heute vorschlagen, dass der GKV-

Spitzenverband mit uns als den arbeitsmedizinischen Verbänden, die zusammen rd. 6.000 

Mitglieder auf Bundesebene vertreten, bis zum 1. Oktober 2024 eine Vereinbarung zur 

Abrechnung der vorbenannten Erstattungen trifft. 
 

Bitte lassen Sie uns doch zeitnah wissen, wie Sie verfahren wollen. Für Fragen und 

Rücksprachen bzw. die Terminkoordination stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 
 

Schon heute darf ich mich auch im Namen aller Verbände und deren Repräsentanten für Ihre 

Aufmerksamkeit sowie Ihre Antwort sehr herzlich bedanken. 
 

Mit den besten Empfehlungen 

 

Dr. Thomas Nesseler 

Hauptgeschäftsführer DGAUM 
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Die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsme-
dizin und Umweltmedizin (DGAUM) hatte 
sich seit den ersten Überlegungen zu diesem 
Gesetzesvorhaben klar positioniert und mit 
ihren Stellungnahmen und publizistischen 
Aktivitäten (z. B. in ASU 11/2022) immer 
wieder versucht, die gesundheitspolitischen 
Akteure für die Bedeutung der arbeitsmedi-
zinischen Versorgung insbesondere auch an 
den Schnittstellen zwischen medizinischer 

Prävention, Kuration und Rehabilitation zu 
sensibilisieren. Im Rahmen einer Verbände-
anhörung zum Digitalgesetz Anfang August 
2023 trat die DGAUM unter anderem zu-
sammen mit Vertretungen der Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) und der Bundesärztekammer (BÄK) 
nachdrücklich dafür ein, dass Fachärztin-
nen und -ärzte für Arbeitsmedizin sowie 
Fachärztinnen und -ärzte anderer Gebiets-

bezeichnungen mit der Zusatzbezeichnung 
„Betriebsmedizin“ wie andere, etwa ver-
tragsärztliche oder im Krankenhaus tätige 
Leistungserbringer, im Wege einer Opt-out-
Lösung einen ungehinderten Zugriff auf die 
ePA haben sollen. Zudem wurde in dieser 
Anhörung der von einer Patientenvertrete-
rin geäußerten Auffassung widersprochen, 
Betriebsärztinnen und -ärzte seien „Spione“  
der Arbeitgebenden und sollten daher am 
besten überhaupt keinen Zugriff auf die ePA 
erhalten. Dies zeigt einmal mehr, wie ausbau-

Intersektorale arbeitsmedizinische 
Versorgung in der Praxis gestalten
Update zur Anbindung von Betriebsärztinnen und -ärzten an die Telematik-Infrastruktur und  
die elektronische Patientenakte

Designing Intersectoral Occupational Health Care in Practice – Update on Connecting Occupational 
Physicians to the Telematics Infrastructure and the Electronic Patient File

 TELEMATIK-INFRASTRUKTUR   Mitte Dezember hat der Deutsche Bundestag sowohl das 
Digitalgesetz (DigiG) als auch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) verabschiedet. 
Insbesondere das Digitalgesetz ist für die Arbeitsmedizin von großem Interesse, da es unter 
anderem sowohl den Anschluss an die Telematik-Infrastruktur (TI-Struktur) als auch den Zugriff 
von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten auf die elektronische Patientenakt (ePA) regelt. Kern 
des DigiG ist die Etablierung der ePA in der Breite der medizinischen Versorgung durch eine 
Widerspruchslösung, das so genannte Opt-out-Verfahren. Ab 2025 sollen die gesetzlichen 
Krankenversicherer (GKV) für jeden ihrer Versicherten eine solche Akte einrichten, wenn diese  
dem nicht ausdrücklich widersprechen. Auch die Privaten Krankenversicherungen (PKV) sollen  
diese Leistung anbieten. Thomas Nesseler

Foto: DGAUM
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KERNAUSSAGEN

•   Kern des im Dezember verabschiedeten Digitalgesetzes (DigiG) ist die Etablierung der elek­
tronischen Patientenakte (ePA) in der Breite der medizinischen Versorgung durch eine Wider­
spruchslösung, das so genannte Opt-out-Verfahren.

•   Für die Betriebsärztinnen und -ärzte gibt es allerdings keine grundsätzliche Zugriffsmöglich­
keit auf alle Daten in der ePA. Es ist nur ein „Opt-in“-Zugriff vorgesehen. Damit ist eine Nut­
zung beziehungsweise Eingabe von Patientendaten durch Betriebsärztinnen und -ärzte nur 
mit Einwilligung der Betroffenen möglich.

•   Da die Arbeitswelt mit ihren über 46 Mio. Erwerbstätigen das größte Präventionssetting in 
unserer Gesellschaft darstellt, ist eine solche Regelung im Interesse der Patientinnen und 
Patienten kontraproduktiv.

•   Positiv im DigiG ist, dass man den Betriebsärztinnen und -ärzten zum Ausgleich der Aus­
stattungs- und Betriebskosten der IT-Struktur die identischen Aufwände erstattet wie den 
Vertragsärztinnen und -ärzten.
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fähig in manchen Öffentlichkeiten das Wissen 
und die Kenntnisse um den arbeitsmedizini-
schen Versorgungsauftrag sowie über jene Tä-
tigkeiten in der betrieblichen Prävention und 
Gesundheitsförderung sind, die insbesondere 
der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen.

Kostenerstattung für den Anschluss 
an die TI-Struktur
Die DGAUM begrüßt es für das Fachge-
biet der Arbeitsmedizin ausdrücklich, dass 
deren Vorschlag im nunmehr verabschie-
deten Gesetzestext berücksichtigt ist, einen 
neuen § 382a im Sozialgesetzbuch (SGB) 
V aufzunehmen. Dementsprechend sollen 
den nicht vertragsärztlich tätigen Betriebs-
ärztinnen und -ärzten zum Ausgleich der in 
§ 376 SGB V genannten Ausstattungs- und 
Betriebskosten die identischen Aufwände 
erstattet werden wie den so genannten Ver-
tragsärztinnen und -ärzten. Erfreut ist die 
DGAUM ebenfalls darüber, dass man sich 
deren Ansinnen geöffnet hat, das Nähere 
zur Abrechnung der Erstattungen möge zwi-
schen dem GKV-Spitzenverband und den für 
die Wahrnehmung der betriebsärztlichen In-
teressen maßgeblichen Spitzenorganisatio
nen auf Bundesebene vereinbart werden.

Gemäß § 376 SGB V sind dann sowohl 
die Kosten der aufgrund von Anforderungen 
nach diesem Gesetz erforderlichen Ausstat-
tung zu ersetzen, die den Leistungserbrin-
gern in der Festlegungs-, Erprobungs- und 
Einführungsphase der Telematik-Infrastruk-
tur entstehen, als auch die erforderlichen 
Betriebskosten, mit denen die Leistungser-
bringer im laufenden Betrieb der Telematik
infrastruktur konfrontiert sind.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen  
der DGAUM bei der Verhandlung von Impf-
vereinbarungen nach § 132e SGB V mit den 
Unternehmen der GKV hatte die Fachge-
sellschaft vorgeschlagen, gegebenenfalls ein 
Schiedsverfahren dann zu ermöglichen, wenn 
es zu keiner gütlichen Einigung bei den Ver-
handlungen zu den Abrechnungsmodalitäten 
kommt. Der DGAUM-Vorschlag war, dass die 
Regelungen in § 132e Abs. 2 Satz 6 ff. SGB V 
auch im Kontext der Gestaltung des neuen 
§ 382a SGB V Berücksichtigung finden mö-
gen. Leider ist man dem nicht gefolgt und 
die Praxis wird zeigen, wie die Verhandlungen 
sich mit dem GKV-Spitzenverband gestalten. 
Denn nach dem Gesetz soll bis zum 1. Okto-
ber 2024 das „Nähere zur Abrechnung der Er-
stattungen“ auf Bundesebene vereinbart sein.

Weiterhin Opt-in-Lösung  
für den Zugriff auf Daten in der  
elektronischen Patientenakte
Beim verabschiedeten Digital-Gesetz fällt 
zudem ins Gewicht, dass es für die nicht ver-
tragsärztlich tätigen Betriebsärztinnen und 
Betriebsärzte keine grundsätzliche Zugriffs-
möglichkeit auf alle Daten in der ePA geben 
wird. Im Gegensatz zu den Bundesländern, 
die mehrheitlich dafür votiert hatten, gibt es 
nach dem Willen der Bundesregierung und 
der sie tragenden Parlamentsmehrheit im 
Bundestag für die in der arbeitsmedizini-
schen Versorgung tätigen Leistungserbringer 
keine Opt-out-Lösung, sondern nur einen 
Opt-in-Zugriff. Das bedeutet, dass eine Nut-
zung der Patientendaten beziehungsweise 
die Eingabe von Erkenntnissen, etwa aus 
den arbeitsmedizinischen Vorsorgen, durch 
die Betriebsärztinnen und -ärzte nur mit 
Einwilligung der Betroffenen möglich ist. 
Geregelt ist das in § 339 Abs. 1a DigiG.

Vor dem Hintergrund, dass die Arbeits-
welt mit ihren über 46 Mio. Erwerbstätigen 
das größte Präventionssetting in unserer 
Gesellschaft darstellt, ist eine solche Rege-
lung insbesondere im Interesse der Patien-
tinnen und Patienten kontraproduktiv. Mit 
dem so genannten Präventionsgesetz und 
dessen Umsetzung seit 2015 sowie insbe-

sondere in der COVID-19-Pandemie wurde 
die Bedeutung von medizinischen Präven
tionsmaßnahmen am Arbeitsplatz offen-
sichtlich. Denn die Arbeitswelt ist nicht nur 
der größte gesellschaftliche Präventionskon-
text, sondern in der Gestaltung der konkre-
ten Arbeitsbedingungen vor Ort ist für jeden 
Erwerbstätigen ein wesentlicher Wirkmecha-
nismus gegeben sowohl für gesundheitsför-
dernde Arbeitsbedingungen als auch für 
gesundheitsförderliche Maßnahmen. Dieser 
Hebel, den die fast 10.000 Betriebsärztinnen 
und -ärzte jeden Tag mit ihrer Tätigkeit be-
dienen, hat gesamtgesellschaftlich enorme 
Wirkungen: zunächst hinsichtlich des Erhalts 
der individuellen Beschäftigungsfähigkeit, 
dann aber auch in Bezug auf gesellschaftli-
che Kontexte wie die Frage nach der Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen und Be-
trieben oder die finanzielle Lastenverteilung 
in unseren Sozialversicherungssystemen.

Wir leben zudem in einer alternden Ge-
sellschaft, bei gleichzeitiger Zunahme von 
chronischen Krankheiten wie etwa Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, musku-
loskelettalen Beschwerden, aber auch psy-
chischen Erkrankungen. Die unmittelbare 
Prävention – gerade in deren frühen Stadien 
– durch individuelle, betriebsärztliche Bera-
tung der Beschäftigten und die systemische 

Das Digitalgesetz regelt neben dem Anschluss an die Telematik-Infrastruktur (TI-Struktur) auch den 
Zugriff von Betriebsärztinnen und Betriebsärzten auf die elektronische Patientenakt (ePA)
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betriebsärztliche Beratung von Betrieben 
und Unternehmen zur Gestaltung gesund-
heitsförderlicher Arbeitsbedingungen besitzt 
daher eine herausragende soziale Bedeu-
tung. Gerade mit der Verabschiedung und 
Umsetzung der Arbeitsmedizinischen Regel  
(AMR 3.3) zur „Ganzheitlichen Arbeitsme-
dizinischen Vorsorge“ seit Dezember 2022 
wurde diesem Ansatz Rechnung getragen, 
indem alle potenziellen Gefährdungen bei 
einem Vorsorgetermin berücksichtigt werden 
sollen. Das in diesem Rahmen erhobene Wis-
sen sollte daher zwingend in der ePA auch 
routinemäßig dokumentiert werden können.

Darüber hinaus gehört die Erforschung der 
Wechselwirkung zwischen arbeitsbedingten 
Belastungen und der Entstehung von „Zi-
vilisationserkrankungen“ zu den größten 
Aufgaben in der Arbeitsmedizin. Denn die 
betriebsärztliche Tätigkeit ist eine integrie-
rende Schnittstelle zwischen primärpräven-
tiver Gesundheitsförderung und ambulanter 
Primärversorgung. Zudem stellt sie für das 
Setting Arbeitsplatz eine koordinierende 
Plattform dar, für alle an Primärprävention 
und Versorgung beteiligten Gesundheitsex-
pertinnen und -experten. Um es ganz einfach 
auszudrücken: Wir bewegen uns alle in einem 
Gesundheitssystem. Deshalb braucht es den 
kontinuierlichen Informationsaustausch der 
Leistungserbringer über die Versorgungssek-
toren hinweg, also zwischen medizinischer 
Prävention (Betriebsärztinnen/-ärzte), Kura-
tion (Vertragsärztinnen/-ärzte, Krankenhäu-
ser) und Rehabilitation (Reha-Einrichtun-
gen), und keine Ausschlusskriterien, um die 
Kommunikation der Akteure zwischen den 
Versorgungssektoren zu behindern. An die-
sem Ziel wird die DGAUM auch in Zukunft 
konsequent weiterarbeiten.� ▪
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